
gesellschaftliche, kulturpolitische Forderungen auf das 
Gerichtsverfahren an. Er legt großen Wert auf die er
zieherische Wirkung des gesamten Verfahrens und auf 
die damit verbundene richtige Anwendung der Gerichts
kritik. Leider gibt er in diesem Zusammenhang nur 
einen knappen Hinweis auf die Rolle, die die Räte der 
Volksbeisitzer für die vorbeugende Arbeit und die Er
höhung der Kultur des gerichtlichen Verfahrens spie
len. Die Verbindung von erzieherischer Wirksamkeit des 
Verfahrens und Entwicklung der Demokratie durch 
die gerichtliche Tätigkeit — insbesondere der vorbeu
genden Arbeit einschließlich der Rechtspropaganda, die 
vom Verfahren ausgeht — ist ein Problem, das umfas
sender zu untersuchen wäre.
Im vierten Kapitel werden Form und Formulierung der 
gerichtlichen Dokumente (Urteile, Beschlüsse, Gerichts
kritiken, Protokolle u. a.) als ein Ausdruck der Kultur 
der gerichtlichen Tätigkeit gewürdigt. Auch hier werden 
— entsprechend der Gesamtkonzeption — inhaltliche Fra
gen einbezogen, z. B. die Qualität der Begründung der 
Entscheidung und die der Protokolle als bedeutender 
prozessualer Dokumente, die Klarheit ihres Stils, die 
eindeutige und richtige Anwendung der juristischen Ter
mini. Bemerkenswert ist der Hinweis auf den positiven 
Einfluß einer guten Information und Dokumentation 
auf die Kultur der gerichtlichen Dokumente. Dieses Ka
pitel regt dazu an, in der Leitungstätigkeit den Fragen 
der Form größere Aufmerksamkeit zu widmen, gericht
liche Dokumente zu analysieren und dadurch auf die 
Erhöhung ihrer Kultur und damit ihrer Wirksamkeit j 
hinzuwirken.
Im Mittelpunkt des fünften Kapitels steht die Rolle der I 
politischen und juristischen Qualifikation und des Kul
turniveaus der Richter und anderer Verfahrensbeteilig
ter. Der Autor weist nach, daß die Anforderungen an 
Verhalten und Moral des Richters über die allgemeinen 
Verhaltensanforderungen an die Bürger hinausgehen 
müssen. Gleichzeitig gibt er konkrete Hinweise auf die j 
persönliche Kultur des Richters, sein Verhalten, seinen j 
Arbeitsstil, seinen Umgang mit den Prozeßbeteiligten. 
Zur beruflichen Kultur zählt der Autor die strikte Ein- I 
haltung der prozessualen Normen, aber auch die Einhal
tung nicht fixierter moralischer Normen und Regeln.
Das Problem, daß auch das kulturelle Niveau der am 
Verfahren nicht berufsmäßig beteiligten Bürger (Zeu
gen, Vertreter der Kollektive, gesellschaftliche Anklä
ger und Verteidiger) ein wesentlicher Faktor der Kul
tur des gerichtlichen Verfahrens ist, dessen Bedeutung 
im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der 
sozialistischen Demokratie in der Rechtsprechung 
wächst, wird in diesem Zusammenhang leider nicht be
handelt.
Die Erhöhung der Kultur der gerichtlichen Tätigkeit 
wird zusammenfassend als Beitrag zur Verwirklichung 
der Politik der KPdSU, als Bestandteil der Qualifizie
rung des Staatsapparates und der staatlichen Leitung, 
der Festigung der Gesetzlichkeit und Staatsdisziplin, der 
Vorbeugung und Beseitigung von Rechtsverletzungen 
gewürdigt.
Angesichts der Forderungen des VIII. Parteitages der 
SED zur sozialistischen Kulturpolitik, die die 6. Plenar
tagung des Zentralkomitees bekräftigte, gewinnt das 
Buch für uns — da es in der DDR bisher nur verein
zelte Aufsätze zu Teilfragen der gerichtlichen Kultur 
und Ethik gibt — die Bedeutung eines wichtigen Äus- 
gangsmaterials.

Dr. Frohmut M ü l l e r ,  Dozent an der Akademie
für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR

Berichtigung

Der erste Satz des Beitrags von Huribeck in NJ 1973 S. 290 enthält 
einen sinnentstellenden Fehler. Wir bitten deshalb, in der achten Zeile 
das Wort „entfällt" durch das Wort „eintritt" zu ersetzen.
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